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Austritts- bzw. Wegzugsmeldung
Kant. Ref. Nr.     
Wir teilen Ihnen mit, dass die nachfolgende Person bei uns ausgetreten bzw. weggezogen ist.

Name und Vorname      
Geburtsdatum      
Staatsangehörigkeit      
bisherige Wohnadresse      
Austrittsmeldung:  (Ende Arbeitsverhältnis)
erwerbstätig als      
bis      
neuer Arbeitgeber      
Wegzugsmeldung:  (Bei Familien ist für jede Person eine Wegzugsmeldung erforderlich)
weggezogen am      
zuständiger Wohnkanton (neu)      
neue Wohnadresse      
Datum      
Stempel/Unterschrift      
Auf Grund eines Bundesratsbeschlusses vom 20. Januar 1971 gilt folgende Meldepflicht:

1. Meldepflicht des Arbeitgebers
Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, die bei ihm austretenden Ausländer mit einer Kurzaufenthalts-, Saison-, Jahres-, oder Niederlassungsbewilligung, sowie sämtliche Personen die sich in der Schweiz als Asylbewerber-, vorläufig aufgenommene Ausländer und Schutzbedürftige aufhalten, innerhalb von 8 Tagen nach dem Austritt der zuständigen Amtsstelle zu melden.

2. Meldepflicht des Logisgebers
Jeder Logisgeber, der erwerbstätige oder nichterwerbstätige Ausländer mit einer Kurzaufenthalts- Saison-, Jahres-, oder Niederlassungsbewilligung, sowie sämtliche Personen die sich in der Schweiz als Asylbewerber-, vorläufig aufgenommene Ausländer und Schutzbedürftige länger als einen Monat entgeltlich oder unentgeltlich beherbergt ist verpflichtet deren Wegzug innerhalb von 8 Tagen der zuständigen Amtsstelle zu melden.
Ist der Logisgeber gleichzeitig der Arbeitgeber, so ist nur eine Austritts- und Wegzugsmeldung erforderlich.

3. Meldepflicht bei vorübergehender Abwesenheit des Ausländers
Die Austrittsmeldung des Arbeitgebers und die Wegzugsmeldung des Logisgebers ist auch dann zu erstatten, wenn der Ausländer vorübergehend seinen Arbeitsplatz oder sein Logis verlässt und nicht innerhalb von 2 Monaten dorthin zurückkehrt. In einem solchen Falle beginnt die 8-tägige Meldefrist vom Zeitpunkt der tatsächlichen Abwesenheit von zwei Monaten an zu laufen.

4. Strafbestimmungen
Arbeitgeber und Logiegeber, die ihrer Meldepflicht nicht nachkommen, sind gestützt auf Art. 23 des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über der Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, zu bestrafen.

Austritt bzw. Wegzug wird durch die zuständige Amtsstelle bestätigt 
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Registriert Datum

Stempel


Kopie zur Kenntnis an: 
- Ausländer / Ausländerin
- Einwohnerkontrolle
- Kant. Steuerverwaltung
P:\EK\AnmeldungAbmeldung\Austritts- bzw. Wegzugsmeldung-Dateien\Austritt.doc

